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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Eike Holsten (CDU) 

Ausstellung der Wertmarke zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen im 
öffentlichen Personenverkehr 

Anfrage des Abgeordneten Eike Holsten (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 
24.03.2026  

 

Schwerbehinderte Menschen mit entsprechenden Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis kön-
nen nach den gesetzlichen Regelungen die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenver-
kehr in Anspruch nehmen. Voraussetzung hierfür ist neben dem Schwerbehindertenausweis regel-
mäßig eine gültige Wertmarke.1 Aus der Praxis wird berichtet, dass es im Zusammenhang mit der 
Ausstellung beziehungsweise Verlängerung der Wertmarke zu Bearbeitungszeiten kommen kann, 
die für Betroffene mit organisatorischen und finanziellen Belastungen verbunden seien. In einzelnen 
Fällen wird darauf hingewiesen, dass die Ausstellung der Wertmarke erst nach Abschluss anderer 
Verwaltungsverfahren erfolge oder sich durch Bearbeitungsrückstände verzögere. Vor diesem Hin-
tergrund ist von Interesse, wie sich die Bearbeitungspraxis in Niedersachsen darstellt und welche 
organisatorischen Abläufe für die Ausstellung der Wertmarke gelten. 

1. Wie viele Anträge auf Ausstellung beziehungsweise Verlängerung einer Wertmarke zur unent-
geltlichen Beförderung wurden in Niedersachsen in den Jahren 2022, 2023, 2024 und bislang 
2025 gestellt, und wie viele Wertmarken wurden in diesen Jahren jeweils ausgestellt? 

3. Wie lange ist nach Kenntnis der Landesregierung derzeit durchschnittlich die Bearbeitungszeit 
zwischen Antragseingang und Ausstellung der Wertmarke? 

4. Welche Unterschiede bestehen gegebenenfalls bei den Bearbeitungszeiten zwischen Erstan-
trägen und Verlängerungen? 

5. Welche organisatorischen Schritte sind im Verfahren zur Ausstellung der Wertmarke vorgese-
hen (z. B. Antragseingang, Prüfung der Voraussetzungen, Ausstellung und Versand)? 

6. In welchen Fällen kann es nach Kenntnis der Landesregierung zu Verzögerungen bei der Aus-
stellung der Wertmarke kommen? 

7. Welche Möglichkeiten bestehen gegebenenfalls derzeit, Anträge auf Ausstellung oder Verlän-
gerung der Wertmarke digital zu stellen oder digital zu bearbeiten? 

8. Welche Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren gegebenenfalls ergriffen, um Bear-
beitungsabläufe im Zusammenhang mit der Ausstellung der Wertmarke zu vereinfachen oder 
zu beschleunigen? 

9. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung gegebenenfalls, um die Verwaltungsverfahren 
zu beschleunigen? 

 

 

 
1  https://soziales.niedersachsen.de/startseite/menschen_mit_behinderung/behinderung_und_ausweis/nach-

teilsausgleiche/unentgeltliche-beforderung-im-offentlichen-personenverkehr-115.html 

(verteilt am 25.03.2026) 
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